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29. 5. 1967 

Regierungsvorlage 

CONVENTION ENTRE LA REPU
BLIQUE D'AUTRICHE ET L'ETAT 
D'ISRAEL SUR LA RECONNAISSANCE 
ET L'EXECUTION RECIPROQUES DES 
DECISIONS JUDICIAIRES EN MA TIERE 

CIVILE ET COMMERCIALE 

La Republique d' Autridle et l'Etat d'Israei 
desireux d'assurer la reconnaissance et l'exe
cution reciproques des decisions judiciaires ren
dues en matiere civile et commerciale, sont con
venus de ce qui s'uit:-

Article Premier 

(1) La pres·ente Convention s'applique aux 
decisions rendues en matiere civile ou commer
ciale par les juridictions de l'un des Etats con
tractants. 

(übersetzung) 

VER TRAG ZWISCHEN DER REPUBLIK 
ÖSTERREICH UND DEM STAAT ISRAEL 
ÜBER DIE GEGENSEITIGE ANERKEN
NUNG UND VOLLSTRECKUNG VON 
GERICHTLICHEN ENTSCHEIDUNGEN 
AUF DEM GEBIET DES ZIVIL- UND 

HANDELSRECHTS 

Die Republik Österreich und der Staat Israel 
haben, in dem Wunsche, die gegenseitige An
erkennung und Vollstreckung der in Zivil- und 
Handelssachen gefällten gerichtlichen Entschei
dungen zu sichern, folgendes vereinbart: 

Artikel 1 

(1) Dieser Vertrag ist auf die Entscheidungen 
anzuwenden, die in Zivil- oder Handelssachen 
von den Gerichten eines der Vertrags staaten ge-
fällt werden. . 

(2) Toutefois, la presente Convention ne (2) Dieser Vertrag ist jedoch nicht anzuwenden: 
s'applique pas: 

a) aux dhisions ayant pour objet l't!tat ou 
la capacite des personnes, le droit de la 
famme y compris les relations personnelies 
entre parents et enfants' et entre epoux, 
ainsi que cdles decoulant du regime matri
monial; 

b) aux declsions rendues en roatiere successo
rale; 

c) aux decisions rend1l'es en matiere de faillite, 
concordat ou procedures analogues y 
compris les decisions consecutives aces 
procedures et relatives. a la validite des 
actes a l'egard des creanciers. 

(3) Nonobstant les dispositions du para
graphe (2), la presente Convention s'applique 
aux decisions a)'a11t pour objet des obli.gations 
alimentaires. 

a) auf Entscheidungen, die den Personenstand 
oder die Handlungsfähigkeit von Personen, 
familienrechtliche Angelegenheiten ein
schließlich der persönlichen Beziehungen 
zwischen Eltern und Kindern und zwischen 
Ehegatten zum Gegenstand haben, sowie 
auf Entscheidungen in Angelegenheiten des 
ehelichen Güterrechts; 

b) auf Entscheidungen auf dem Gebiet des 
Erbrechts; 

c) auf Entscheidungen auf dem Gebiet des 
Konkurses, des Ausgleich~ oder gleicharti
ger Verfahren einschließlich der mit diesen 
Verfahren zusammenhängenden Entschei
dungen, welche die Gültigkeit von Rechts
handlungen gegenüber Gläubigern betref
fen. 

(3) Ungeachtet der Bestimmungen des Ab
satzes 2 ist dieser Vertrag auf Entscheidungen an-, 
zuwenden, die Unterhaltsverpflichtungen zum 
Gegenstand haben. ' 
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2 490 der Beilagen 

Article 2 

(1) La Convention s'applique a toute decision 
de nature contentieuse ou gracieuse emanant 
cl'une autorite judiciaire, quel que soit le nom 
qui lui est donne alors meme que la decision a 
" d 'I' . cl' 'd' 1 ete ren ue a occaSlOn une proce ure pena e. 

(2) Tou~efois, elle ne s'applique pas ades 
decisions pour autant qu'eUes ordonnent des 
mesures provisoires ou conservatoires. 

Article 3 

Artikel 2 

(1) Der Vertrag ist auf jede Entscheidung anzu
wenden, die im streitigen oder im außerstreitigen 
Verfahren von einem Gericht gefällt worden ist, 
ohne Rücksicht darauf, welche Bezeichnung sie 
führt, und selbst dann, wenn die Entscheidung 
anläßlich eines Strafverfahrens gefällt worden ist. 

(2) Er ist jedoch auf Entscheidungen insoweit 
nicht anzuwenden, als sie vorläufige oder 
sidlemde Maßnahmen anordnen. 

Artikel 3 

La Convention s'applique quelle que SOlt Ia Der Vertrag ist ohne Rücksicht auf die Staats-
nationalite des parties. angehörigkeit der Parteien anzuwenden. 

Article 4 

La decision rendue dans I'un des Etats con
tractants doit etre reconnue ou executee dans 
I'autre Etat, si les conditions suivantes sont , . 
reumes: 

a) elle emane d'une juridiction consideree 
com.me competente dans le sens de la 
presente Convention; 

b) elle n'est plus susceptible d'appel et, le cas 
echeant, est susceptibJ.e d'execution dans 
l'Etat d'origine. Toutefois, les decisions 
ayant pour objct des obligations alimcn
taires seront executoires nonobstant appel; 

c) dans Ie cas d'une decision rendue par 
detaut, I'acte introductif d'instance a ete 
nfgulierement notifie selon Ia loi de l'Etat 
d'origine. 

Article 5 

La reconnaissance ou l'execution de la decision 
peut neanmoins &tre refusee dans l'un des cas 
survants: 

1. la reconnaissance ou I'execution de Ia decision 
est incompatible avec l'ordre public de I'Etat 
requis; 

2. la reconnaissance ou l'execution cle la decision 
est susceptible de porter prejudice a la sou
verainete ou a la securite de l'Etat requis; 

3. une demande identique, ayant le meme objet 
et fondee sur la meme cause, est pendantc 
entre les memes panies dcvant une juridiction 
de fEtat requis, laquelle aurait ete saisie en 
premier; 

4. le jugemen,t a cte prononcc contre une per
sonne, defenderesse au proces, qui en vertu 
des regles du droit international pl.lblic avait 
droit a l'immunite de jl.lridiction du tribunal 
d'origine et ne s'est pas soumise a la juridic-

Artikel 4 

Eine Entsd1t~idung, die in einem der Vertrags
staaten gefällt worden ist, ist in dem anderen 
Vertragsstaat anzuerkennen und zu vollstrecken, 
wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) die Entscheidung muß von einem Gericht 
stammen, das im Sinne dieses Vertrages als 
zuständig angesehen wird; 

b) sie darf nicht mehr einem Rechtsmittel 
unterliegen und muß gegebenenfalls in 
ihrem Ursprungsstaat vollstreckbar sein. 
Entscheidungen, die Unterhaltsverpflich
tungen zum Gegenstand haben, sind jedodl 
vollstreckbar, auch wenn sie noch einem 
Rechtsmittel unterliegen; 

c) im Fall einer Versäumnisentsmeidung muß 
der das Verfahren einleitende Smriftsatz 
nach dem Recht des Ursprungsstaates ord
nungsgemäß zugestellt worden sein. 

Artikel 5 

Die Anerkennung oder die Vollstreckung der 
Entscheidung kann jedom in jedem der folgen
den Fälle abgelehnt werden: 

1. werin die Anerkennung oder die Vollstreckung 
der Entscheidung mit der öffentlichen Ord
nung des ersumten Staates unvereinbar ist; 

2. wenn die Anerkennung oder die Vollstreckung 
der Entsmeidung geeignet ist, die Hoheits
rechte oder die Sicherheit des ersuch~en Staates 
zu beeinträchtigen; 

3. wenn ein gleiches Begehren, das denselben 
Gegenstand betrifft und auf demselben RedltS
grund beruht, zwischen den Parteien vor einem 
Gericht des ersuchten Staates, das als erstes 
damit befaßt worden war, anhängig ist; 

4. wenn das Urteil gegen eine Person ausgespro
chen wurde, die im Verfahren Beklagte war 
und die auf Grund der Regeln des Völkerrechts 
Ansprud1 auf Immunität von der Gerimtsbar
keit des Ursprungsgerimtes hatte und sich der 
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tion du dit tribunal, ou si l'execution du juge
ment est demandee contre une personne qui 
n'est pas, d'apres les regles du droit inter
national public, justiciable du tribunal requis; 

5. la partie defenderesse prouve au tribunal 
requis que la decision est le resultat d'une 
fraude; 

6. en cas de decision par defaut, la partie dHail
lante prouve au tribunal requis que sans qu'il 
y ait eu faute de sa part, eHe n'a pas eu 
conrraissance de l'acte irrtroductif d'instance 
en temps utile pour pouvoir se dHendre; 

7.la partie dHenderesse prouve au tribunal 
requis qu'il ne lui avait pas ete accordee une 
chance equitable de presenter ses arguments 
ou ses preuves. 

Article 6 

(1) La reconnaissance ou l'execution ne pourra 
etre refusee pom la seule raison quc le tribunal 
d'origine a applique une loi autre que celle qui 
aurait ete applicable d'apres J.es regles du droit 
international prive de l'Etat requis. 

(2) Toutefois, Ia reconnaissance ou l'execution 
pourra &tre refusee si, quant aux questions 
prealables relatives a1.1X matieres mentionn·ees a 
l' Artic1e Premier, paragraphe (2), et qui ne font 
pas l'objet du paragraphe (3) du meme Article, 
la decision etrangere meconnait. une regle de 
droit international prive de l'Etat requis, a 
moins que l'application de cette regle n'eöt 
abouti au meme resultat. 

Article 7 

La decision dont la reconnaissance ou l'exe
cution est demandee ne devra faire l'objet 
d'aucun examen autre que celui qui es! rendu 
necessaire par l'application des articles 4, 5 et 6. 
Pour le surplus, il ne sera procede a aucun 
examen du fond de la decision. 

Article 8 

L'autorite requise sera liee, lors de l'apprecia
i:ion de la compthence de l'autorite d'origine, 
par les con~tatations de fait surlesquelles celle
ci a fonde sa competence, a moins qu'il ne 
s'agisse d'une decision rendue par defaut. 

Gerichtsbarkeit dieses Gerichtes nicht unter
worfen hat, oder wenn die Vollstreckung des 
Urteils gegen eine Person begehrt wird, die 
nach den Regeln des Völkerrechts der Gerichts
barkeit des ersuchten Gerichtes nicht unter
liegt; 

5. wenn die beklagte Partei dem ersuchten Ge
richt nachweist, daß die Entscheidung das 
Ergebnis einer Gesetzesumgehung ist; 

6. wenn, im Falle einer Versäumnisentscheidung, 
die säumige Partei dem ersuchten Gericht nach
weist, daß sie ohne Verschulden ihrerseits von 
dem das Verfahren einleitenden Schriftsatz 
nicht zeitgerecht Kenntnis erlangt hat, um sich 
,verteidigen zu können; . 

7. wenn die beklagte Partei dem ersud1ten Ge
richt nachweist, daß ihr keine angemessene 
Möglichkeit gegeben worden ist, ihren Stand
punkt vorzubringen oder ihre Beweismittel 
vorzulegen. 

Artikel 6 

(1) Die Anerkennung oder die Vollstreckung 
darf nicht allein aus dem Grund verweigert wer
den, daß das Ursprungsgericht ein anderes Recht 
angewendet hat als das, welches nach den Vor
schriften des internationalen Privatrechts des 
ersuchten Staates anzuwenden gewesen wäre. 

(2) Die Anerkennung oder die Vollstreckung, 
kann jedoch abgelehnt werden, wenn hinsichtlich 
der Vorfragen, die sich auf die in Artikel 1 Ab
satz 2 angeführten Rechtsgebiete, soweit diese 
nicht Gegenstand des Artikels 1 Absatz 3 sind, 
beziehen, die ausländische Entsd1eidung eine Vor
schrift des internationalen Privatrechts des er
suchten Staates verletzt, es sei denn, daß die An
wendung dieser Vorschrift zu demselben Ergebnis 
geführt hätte. 

Artikel 7 

Die Entscheidung, deren Anerkennung oder 
deren Vollstreckung begehrt wird, darf in keiner 
anderen Beziehung geprüft werden als in jener, 
die durch die Anwendung der Artikel 4, 5 und 
6 notwendig gemacht wird. Darüber hinaus wird 
keine inhaltliche Prüfunng der Entscheidung vor
genommen. 

Artikel 8 

Die ersuchte Behörde ist bei der Beurteilung 
der Zuständigkeit des Ursprungsgerichtes an die 
Feststellungen in tatsächlicher Hinsicht, auf 
welche dieses seine Zuständigkeit gegründet hat, 
gebunden, sofern es sich nicht um eine Versäum
nisentscheidung handelt. 

2 
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4 490 der Beilagen 

ArtiCIe 9 

La juridiction dont emane la decision etran
gere sera consi'der.ee comme competente dans le 
sens de la presente Convention: 

1. lorsque le dMendeUir avait dans l'Etat d'origine, 
lors de I'introduction de I'instance, son domi
cile ou sa rcsidence habituelle ou, s'il s'agit 
d'un defendeur qui n'est pas une personne 
physique, son si~'ge ou son principal Ctablisse~ 
ment; 

2. lorsque le defendeur ayant sur le territoire 
de l'Etat d'origine un etablissement commer
cial, industriel ou autre, une succursale ou une 
agence, y a ete cite pour des contestations 
relatives a leur exploitation; 

3,.lorsque le defendeur devant le tribunal d'ori
gine aurait, avant le d6but de la procedure 
en l'affaire constituant l'objet de la dite 
procedure, accepte, d'une maniere expresse,. de 
la soumettre a 1a juridiction du tribunal 
d'origine; 

4. lorsque le defendeur a procede au fond, sans 
decliner la competence du tribunal d'origine 
ou faire des reserves sur ce point; 

5. lorsque l'action a eu pour ohjet des con
testations relatives a un immeuble situe dans 
l'Etat d'origine; 

6. lorsque, en matiere de dommages-interets 
resultant d'une responsabilite extra-contrac
tueHe, le fait dommageable a ete commis dans 
l'Etat d'origine; 

7. cn cas de demande reconventionelle, lorsque 
la juridiction est reconnue competente aux 
termes de la presente Conventioll pour 
connaitre de la demande principale ou de la 
demande reconventionnelle. 

Article 10 

(1) La competence des juridictions de l'Etat 
d'origine ne sera pas fondee selon la presente 
Convention lorsqu'il existe dans l'Etat requis 
des regles attribuant aux juridictions de cet Etat 
une competence exclusive pour connaltre de 
faction qui a donne li eu a ladite decision. 

(2) La competence de la juridiction de I'Etat 
d'origine po ur ra egalement hre consideree 
comme n'etant pas fondee lorsque I'autorite 
requise s'estime obligee de reconnahre la 
competence exclusive du für d'un pays tiers en 
raison d'u'n accord entre les parties ou d'une 
convention internationale. 

Artikel 9 

Das Gericht, das die ausländische Entscheidung 
gefällt ha t,ist im Sinne dieses Vertrages als zu
ständig anzusehen: 

1. wenn der Beklagte im Zeitpunkt der Einbrin
gung der Klage im Ursprungsstaat seinen 
Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufent
halt oder, wenn es sich um einen Beklagten 
handelt, der keine physische Person ist, seinen 
Sitz oder seine ,Hauptniederlassung ,hatte; 

2. wenn der Beklagte, der im Gebiet des Ur
sprungsstaates eine kaufmännische, gewerbliche 
oder sonstige Niederlassung, eine Zweignieder
lassung oder eine Agentur hatte, dort wegen 
Streitigkeiten belangt worden ist, die sich auf 
deren Betrieb beziehen; 

3. wenn der in dem Verfahren vor' dem Ur
sprungsstaat Beklagte sich vor Beginn dieses 
Verfahrens ausdrücklich bereit gefunden hat, 
sich der Gerichtsbarkeit des Ursprungsgerid1tes 
zu unterwerfen; 

4. wenn sich der Beklagte in die Sache selbst ein
gelassen hat, ohne die Zuständigkeit des Ur
sprungsgerichtes abzulehnen oder in dieser 
Beziehung Vorbehalte zu machen; 

5. wenn die Klage Streitigkeiten betrifft, die sich 
auf im Ursprungsstaat gelegenes unbewegliches 
Vermögen beziehen; 

6. wenn in einer' Angelegenheit wegen Schaden
ersatzes aus einer außervertraglichen Haftung 
die schädigende Handlung im Ursprungsstaat 
begangen worden ist; 

7. im Falle einer Widerklage, wenn das Gericht 
nach diesem Vertrag als zur Entscheidung über 
die Hauptklage oder über die Widerklage zu
ständig anerkannt wird. 

Artikel 10 

(1) Die Zuständigkeit der Gerichte des Ur
sprungsstaates ist nach diesem Vertrag nicht be
gründet, wenn im ersuchten Staat Bestimmungen 
bestehen, nach denen die Gerichte dieses Staates 
für die Entscheidung über die Klage, die zu der 
ausländischen Entscheidung Anlaß gegeben hat, 
ausschließlich zuständig sind. 

(2) Die Zuständigkeit des Gerichtes des Ur-', 
sprungsstaates kann auch dann als nicht begrün
det angesehen werden, wenn sich die 'ersuchte 
Behörde ,für verpflichtet hält, die ausschließliChe 
Zuständigkeit der Gerichte eines dritten Staates 
auf Grund einer Vereinbarung zwischen den Par
teien oder eines zwischenstaatlichen Abkommens 
anzuer kennen. 
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Artic1e 11 

La partie qui invoque Ia reconnaissance ou 
qui demande l'execution doit produire: 

a) une expedition complhe de la decision, 
reunissant les conditions necessaires a son 
authenticite ainsi que, dans le cas OU la 
decision n'indique pas les motifs et lorsque 
le tribunal requis l'exige, tout document 
de nature a permettre a cette autorite de 
procCder a I'examen qui Iui incombe selon 
la presente Convention; 

b) dans Ie cas d'une decision rendue par 
dCfaut, I'original ou une copie certifiee 
conforme des documents de nature a 
etablir que !'acte introductif d'instance a 
ete .regulierement notifie a la partie defail-
lante; , 

c) tous documents ou attest~tions de nature 
a etablir que, selon la loi de l'Etat d'ori
gine, la decision est susceptible d'execution 
dans cet Etat, et, al'exception de decisions 
en matiere d'obligations alimentaires, que 
Ja decision n'est plus s,usceptible d'appel. 

d) les documents ci-dessus mentionnees seront 
traduit en allemand a ['usage dans la 
Republique d' A utriche, et en hebreu a 
l'usage dans ['Etat d'Israel; les dits docu-, 
ments doivent erre certifiee conformes, 
soit par un agent diplomatique ou consu
laire d'une des parties contractantes, soit 
par toute autre personne autorisee a eet 
effet dans l'un des deux Etats. 

Article 12 

(1) La procedure tendant a obtenir la reconnais
sanee ou l'execution de la decision est J;'egie, en 
tant que la presente COllvention n'en dispose 
autrement, par la loi de l'Etat requis. 

(2) Si la decision statue sur plusieurs chefs de 
demande, la reconnaissance ou l'execution peut 
etre accordee partiellement, a moins que ces 
chefs ne puissent pas etre dissocies. 

(3) L'execution de la condamnation aux frais 
er depens d'une instance judiciaire ne peut etre 
accordee en vertu de la presente Convention que 
si le litige lui-meme tombe sous son application. 

Artide 13 

Artikel 11 

Die Partei, welche die Anerkennung verlangt 
oder die Vollstreckung beantragt, hat vorzulegen: 

a) eine vollständige Ausfertigung der Ent
scheidung, welche die erforderlichen Vor
aussetzungen für ihre Echtheit aufweist, 
sowie in den Fällen, in denen die Entschei
dung keine Begründung enthält oder wenn 
die ersuchte Behörde dies verlangt, alle er
forderlichen Unterlagen, um der ersuchten 
Behörde die Prüfung der Entscheidung ge
mäß diesem Vertrag zu ermöglichen; 

b) im Falle einer Versäumnisentscheidung die 
Urschrift oder eine beglaubigte Abschrift 
der Unterlagen, aus denen sich ergibt, daß 
der das Verfahren einleitende Schriftsatz 
der säumigen Partei ordnungsgemäß zu
gestellt worden ist; 

c) alle Unterlagen oder Bestätigungen, aus 
denen sich ergibt, daß die Entscheidung 
nach dem Recht des Ursprungsstaates in 
diesem Staat vollstreckbar ist und daß, aus
genommen die Entscheidungen auf dem 
Gebiet der Unterhaltsverpflichtungen, die 
Entscheidung nicht mehr einem Rechtsmit
tel unterliegt; 

d) die oben angeführten Unterlagen sind für 
den Gebrauch in der Republik österreich 
in die deutsche und für den Gebrauch im 
Staat Israel in die hebräische Sprache zu 
übersetzen; die genannten Unterlag.en müs
sen entweder vpn einem diplomatischen 
oder konsularischen Vertreter einer der 
Vertragsparteien oder von einer anderen 
zu diesem Zweck in einem der beiden Staa
ten befugten Person als richtig bestätigt 
sem. 

Artikel 12 

(1) Das Verfahren zum Zweck der Anerken
nung oder der Vollstreckung der Entscheidung 
richtet sich, soweit dieser Vertrag nichts anderes 
bestimmt, nach dem Recht des ersuchten Staates. 

(2) Spricht die Entscheidung über mehrere 
Klagebegehren ab, so kann die Anerkennung 
oder die Vollstreckung für einen Teil gewährt 
werden, außer die Begehren können nicht vone 
einander getrennt werden. 

(3) Die Vollstreckung der Verurteilung zur 
Zahlung der Kosten eines gerichtlichen Verfah
rens kann gemäß diesem Vertrag nur bewilligt 
werden, wenn der Rechtsstreit selbst in den An
v.'endungsbereich de,s Vertrages fällt. 

Artikel 13 

Les tribunaux de I'un des Etats contractants Die Gerichte eines der Vertragsstaaten haben 
doivent se dessais~r de tout Iitige porte devant die Entscheidung in einer Rechtssache, die vor 
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eux, ou si la loi de cet Etat le permet, et le 
tribunal l'estime approprie, surseoir a statuer 
lorsqu'un litige entre les memes parties, ayant 
le meme ohjet et fonde sur la meme cause, est 
deja pendant devant une juridiction de l'autre 
Etat contractant et s'il peut en resulter une 
decision susceptible d'etre reconnue ou executee 
cn vertu de la presente Convention. 

Article 14 

La presente Convcntion ne deroge pas aux 
Conventions auxquelles les Etats contractants 
sont ou seront Parties et qui, dans des matier·es 
particulieres, reglent Ja reconnaissance et l'exe
cut ion des decisions visees par la presente Con
vention. 

Article 15 

La presente Convention n'est applicable 
qu'aux decisions judiciaires rendues apres la date 
de son entree en vigueur. 

Article 16 

(1) La presente Convention sera ratifiee. 
L'echange des instruments de ratification aura 
lieu le plus tot possihle a Vienne. 

sie gebracht wird, abzulehnen oder, wenn es das 
Recht dieses Staates erlaubt und das Gericht es 
für zweckmäßig erachtet, das Verfahren zu 
unterbrechen, sofern ein Rechtsstreit zwischen 
denselben Parteien über denselben Gegenstand 
und aus demselben Rechtsgrund schon vor einem 
Gericht des anderen Vertragsstaates anhängig ist 
und wenn in diesem Verfahren eine Entscheidung 
gefällt werden kann, die gemäß diesem Vertrag 
voraussichtlich anzuerkennen oder zu vollstrecken 
sein wird: 

Artikel 14 

Dieser Vertrag berührt nicht die Abkommen, 
denen die Vertragsstaaten angehören oder an
gehören werden und die auf' besonderen Rechts
gebieten die Anerkennung und die Vollstreckung 
der in diesem Vertrag bezeichneten Entscheidun
gen regeln. 

Artikel 15 

Dieser Vertrag ist nur auf gerichtliche Ent
scheidungen anzuwenden, die nach dem Tag sei
nes Inkrafttretens gefällt werden. 

Artikel 16 

(1) Dieser Vertrag ist zu ratifizieren. Der Aus
tausch der Ratifikationsurkunden hat so bald wie 
möglich in Wien stattzufinden. 

(2) La Convention ·entrera en vigueur le (2) Der Vertrag tritt am sechzigsten Tag nach 
soixantieme jour qui suivra l'<!change des instr!l- Austausch der Ratifikationsurkunden in Kraft. 
ments de ratification. 

Artide 17 Artikel 17 

Chacune des Parties Contractantes pourra Jede der Vertragsparteien kann diesen Vertrag 
denoncer la presente Convention par notifica- durch schriftliche Notifikation an die andere Ver
tion ecrite a l'autre Partie Contractante. La tragspartei kündigen. Die Kündigung wird ein 
denonciation prendra effet un an apres la date a Jahr nach dem Tag, an dem sie notifiziert wurde, 
laquelle elle aura ete notifiee. I wirksam: , 

Fait a Jerusalem le 6 Juin 1966,' correspon- Geschehen zu Jerusalem, am 6. Juni 1966, in 
dant au 18 Sivan 5726, en doubleexemplaire, en doppelter Ausfertigung in französischer Sprache. 
langue frans:aise. 

Pour Ja Republique cl' Autriche: Für die Republik österreich: 

Dr. Walter Peinsipp m. p. Dr. Walter Peinsipp m. p. 

Pour l'Etat d'Israel: Für den Staat Israel: 

Abba Ehan m. p. Abba Eban m. p. 
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Erläuternde Bemerkungen 

I. Allgemeines I der Haager Privatrechtskonferenz ausgearbeitete 
Die immeLintensiver werdenden Rechtsbezie- Vorentwurf eines übereinkommens, betrefft,nd 

hungen verlangen, daß die in einem Staat gefäll- die Anerke.nnu~g und die Vollstreckung auslän
ten gerichtlichen Entscheidungen in Zivil- und dlscher ge.nchthcher .Entsche.idungen auf vermö
Handelssachen auch in anderen Staaten anerkannt gen~rechtlichem Gebiet, weitgehend als Muster 
werden und dort erforderlichenfalls vollstreckt gedient hat (der Text des genannten Vorentwur
werden können. Gemäß § 79 der Exekutions- fes ist im Dokument "Execution, Doc. PreI. 
ordnung darf in österreich die Vollstreckuno- auf Nr. 4, Decembre 1963" der Haager Privatrechts
Grund ausländischer Exekutionstitel nur dann ~onf~renz enthalten). Die starke Anlehnung des 
und in dem Maße stattfinden, als die GcO'cn- Israehschen Entwurfes an den erwähnten Haager 
s~itigkeit durch einen Staatsvertrag oder d~rdl Vore~:wur~ stellte. ein großes ~ntgegenkommen 
ellle darüber erlassene, im Bundesgesetzblatt gegenuber österreich dar, well das israelische 
kundgemachte Regierungserklärung verbürgt ist. V. erfahre~srecht sehr vom englischen Recht be
Der Grundsatz des § 79 der Exekutionsordnung ell~f1ußt Ist, währen~ der Haager Vorentwurf 
wird in Lehre und Rechtsprechung auch auf die welt mehr den kon.tmentaleuropäisdlen Rechts
bloße Anerkennung ausländischer Entscheidun- auffassun.gen entspncht. So ist zum Beispiel im 
gen angewendet. Nach israelischem Recht ist für' Untersc~lled . zum Vollstreckungs vertrag mit 
die V öllstreckungeiner ausländischen Entsmei- <?roßbntanlllen der Anwendungsbereich des vor
dung u. a. der Bestand der Gegenseitigkeit erfor- hegenden Vertrag7s nicht auf die Entscheidungen 
derlich (Artikel 4 Buchs.tabe ades israelisdlen der .. "oberen Genchte" ("superior courts") be
Foreign Judgments Enforcement Law 5718- schrankt, sondern umfaßt die Entscheidungen 
1958). Die Vollstreckung gerichtlicher' Entscl1ei- al~er. Grrichte, insbesondere audl die der öster
dungen in Zivil- und Handelssachen _ und auch reichischen Bezirksgerichte. Hingegen war es nicht 
ihre Anerkennung _ kann daher zwischen den. möglich, auch die gerichtlichen Vergleiche oder 
~eiden Staaten n~r durch einen Vertrag der vor- gar die ':,or den österrei.~ischen Bezirksverwal
hegenden Art geSichert werden. tungsbehorden (Jugendamtern) geschlossenen 

. österreich besitzt allgemeine Verträge über Vergleiche über die L~istung des Untcrhalt~s in· 
die Anerkennung und die Vollstreckung solcher den. Anwen~ungsber~lch .des Vertrages emzu
Entscheidungen mit Belgien (BGBI. Nr. 287/ b.ezlChen, weil dem Israehschen Recht die Ein-
1961), der Bundesrepublik Deutschland (BGBl. nchtung der ;ollstreckbaren Vergleiche vollkom
Nr. 105/1960), Großbritannien (BGBI. Nr. 224/ ~en .Fremd Ist;. demgemäß können nach dem 
1962), den Niederlanden (BGBI. Nr. 37/1966), Israelischen Forelgn Judgments Enforcement Law 
der Schweiz (BGBI. Nr.125/1962) und der Türkei 5718.-19.58 a~ch nu: ausländische Entscheidun
(BGBI. Nr. 90/1932), ein Vollstreckungsvertrag gen Im elgenthchen Sllln vollstreckt werden. 
mit der Französischen Republik ist bereits unter- Der authentische Text des Vertrages ist fran
zeidmet, die Ratifikationsurkunden sind jedoch zösisch, der deutsdle Text stellt eine amtliche 
noch nicht ausgetauscht worden. übersetzung dar. 

Die Verhandlungen zur Festlegung des Ver- Der Vertrag ist insbesondere dadurch, daß 
tragstextes haben in der Zeit vom 12. bis seine Regelungen von denen der §§ 80 bis 83 
18. März 1964 in Jerusalem stattgefunden, wobei der Exekutionsordnung über die Exekution im 
ein entsprechender Vertragsentwurf paraphiert Ausland errichteter Akten und Urkunden ab
worden ist. Nach Bereinigung einiger noch offe- weichen, in zahlreichen Bestimmungen gesetz
ner Probleme ist der Vertrag am 6. Juni 1966 in ändernd. Die Erlassung eines eigenen Bundes
Jerusalem unterzeichnet worden. gesetzes - im Sinne des Artikels 50 Abs. 2 

Der vorliegende Vertrag ist auf Grund eines B.-VG. in der geltenden Fassung - zur über
israelischen Entwurfes ausgearbeitet worden, dem führung des Vertragsinhalts in die innerstaatliche 
der im März 1963 von einer Spezialkommission Rechtsordnung ist jedodl nicht erforderlich. 
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8 490 der Beilagen 

Durch die Anwendung des Vertrages werden Zu Artikel 3: 
der Republik österreich keine Mehrkosten er- Diese Bestimmungen, wonach der Vertrag 
wachsen. ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit der 

Parteien anzuwenden ist, ist an sich zwar nicht 
11. Erläuterungen der einzelnen Artikel notwendig, dient jedoch der Klarstellung. 

Zu Artikel 1: 

Dieser Artikel grenzt den sachlichen Anwen
dungsbereich hinsichtlich der Art der Entschei
dungen ab, auf die der Vertrag angewendet v:..er
den soll. Eine nähere Bestimmung des Begnffes 
"Entscheidung" findet sich im Artikel 2, eine 
zeitliche Abgrenzung im Artikel 15. 

Der Begriff der Personenstandsangelegenheiten 
(Absatz 2 lit. a) ist in den beiden Rechtsordnun
~en ziemlich verschieden. Durch die gesonderte 
Anführun<Y der familienrechtlichen Angelegen-

b d-heiten die zusätzliche Erwähnung er person-
lichen 'BeZiehungen zwischen Eltern und Kindern 
sowie zwischen den Ehegatten und weiters durch 
die Regelung in Abs. 3, wonach Unterhaltsent
scheidunngen unter den Vertrag fallen, ist jedoch 
eine für die Praxis hinreichende Abgrenzung ge
geben. 

Nach israelischem Recht ist für Angelegen
heiten des Personenstandes und für Ents,heidun
gen auf dem Gebiete des Erbrechts die teils wahl
weise, teils ausschließliche Zuständigkeit der Re
Jigionsgerichte gegeben. Infolge der Bestimmun
gen des Abs. 2 lit. a und b wird der Vertrag auf 
Entscheidungen dieser religiösen Gerichte grund
sätzlich nicht Anwendung finden. Ausgenommen 
sind Unterhaltsentscheidungen, die nach Abs. 3 
unter den Vertrag fallen. Nach israelischem Recht 
werden nämlich Entscheidungen, die den gesetz
lichen Unterhalt betreffen, als Personenstands
entscheidungen angesehen, so daß auch hier ein 
Tätigwerden der Religionsgerichte in Betracht 
kommt. 

Zu der in lit. c enthaltenen Bestimmung ist zu 
bemerken, daß es in Verträgen der vorliegenden 
Art üblich ist, die Anerkennung und die Voll
streckung der in Insolvenzverfahren ergangenen 
Entscheidungen vom Anwendungsbereich auszu
nehmen, dies vor allem deshalb, weil diese Mate
rien in den internationalen Beziehungen be
stimmter Regelungen bedürfen, die über die 
bloße Anerkennung oder Vollstreckung von Ent
scheidungen hinausgehen. 

Zu Artikel 2: 

Aus Abs. 1 letzter Halbsatz ergibt sich, daß die 
von Strafgerichten im Adhäsionsverfahren gefäll
ten Entscheidungen ebenfalls Gegenstand des 
Vertrages sind. 

Im Hinblick auf den Abs. 2 dieses Artikels 
fallen insbesondere einstweilige Verfügungen ge
mäß § 378 Abs. 1 EO. nicht unter den Vertrag, 
desgleichen nicht die im israelischen Recht vor
gesehenen Entscheidungen ähnlicher Art. 

Zu Artikel 4: 

Dieser Artikel enthält die positiven Voraus
setzungen für die Anerkennung und die V. oll
streckung. Den hier aufgezählten Erfordermssen 
entspricht die im Artikel 11 enthaltene Liste d~r 
von der Partei, welche die Anerkennung oder dIe _ 
Vollstreckung verlangt, vorzulegenden Schrift
stücke. 

Gemäß lit. a muß die Entscheidung von einem 
Gericht stammen, das im Sinne dieses Vertrages 
als zuständig angesehen wird. Die Zuständigkeits
regeln des Vertrages, auf die hier verwiesen wird, 
finden sich in den Artikeln 9 und 10. 

In lit. b und einigen folgenden Bestimmungen 
des Vertrages wird der Begriff "Ursprungsstaat" 
(französisch "Etat d'origine") verwendet. Dar
unter ist der Vertragsstaat zu verstehen, dessen 
Gericht die Entscheidung gefällt hat. Für dieses 
Gericht, das nach österreichischer Terminologie 
als Titelgericht zu bezeichnen wäre, wird im Ver
trag die Bezeichnung "Ursprungsogericht" (franzö
sisch "tribunal d'origine") verwendet (siehe Arti
kel 5 Z. 4, Artikel 6 u. a.). 

Für die Anerkennung ist es gemäß lit. b erfor
derlich, daß die Entscheidung im Ursprungsstaat 
keinem Rechtsmittel mehr unterliegt. Diese For
mulierung wurde verwendet, weil dem israeli
schen Recht der Begriff der "Rechtskraft" im 
Sinne des österreichischen Rechts nicht bekannt 
ist. Unter Rechtsmitteln im Sinne dieser Bestim
mung sind nur die ordentlichen, das heißt die die 
Vollstreckung hemmenden Rechtsmittel zu ver
stehen. 

Soll eine Entscheidung nicht nur anerkannt, 
sondern auch vollstreckt werden, so muß sie 
nicht nur rechtskräftig, sondern im Ursprungs
staat auch vollstreckbar sein. Da es für Unter
haltsberechtigte zumeist sehr wichtig ist, daß sie 
die zugesprochenen Unterhaltsbeiträge umgehend 
erhalten, wurde für Unterhaltsentsclieidungen in 
la. b zweiter Satz hinsichtliCh des Erfordernisses 
der Rechtskraft eine Ausnahme gesChaffen: Ent
scheidungen, die Unterhaltsverpflichtungen zum 
Gegenstand haben, sind schon vor Eintritt der 
Rechtskraft vollstreckbar. 

Durch das in lit. c enthaltene Erfordernis 
(ordnungsgemäß zugestellte Ladung) wird sicher
gestellt, daß eine Anerkennung oder eine Voll
streckung nur stattfinden kann, wenn im Ver
fahren vor dem Ursprungsge.richt der Grundsatz 
des beiderseitigen Gehörs gewahrt worden ist. 
Demselben Zweck dienen die in Artikel 5 Z. 6 
und 7 enthaltenen Versagungsgründe. Der 
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wesentliche Unterschied zwischen diesen Bestim
mungen besteht darin, daß der Nadlweis für das 
Vorliegen der im Artikel 4 lit. c enthaltenen 
Voraussetzungen - deren Zutreffen im übrigen 
nach dem Recht des Ursprungsstaates zu prüfen 
ist - von demjenigen erbracht werden muß, 
der sich auf die Entsmeidung beruft, während 
der Namweis dafür, daß er trotz ordnungs
gemäßer Zustellung von der Ladung unversdlUl
det nimt zeitgeremt Kenntnis erhalten hat, um 
siro verteidigen zu können (ArtikelS Z. 6), oder 
daß ihm trotz zeitgeremter Ladung vom Ur
sprungsgerimt keine hinrei'chende Gelegenheit 
zum Vorbringen seiner Behauptungen oder zur 
Vorlage seiner Beweise gegeben worden ist 
(Artikel 5 Z. 7), demjenigen obliegt, gegen den 
die Entsmeidung geltend gemacht wird. 

Zu Artikel 5: 

Während der Artikel 4 die pos!itiven Voraus
setzungen für die Anerkenriung und die Voll
streckun.g aufzählt, enthält der Artikel 5 den 
Katalog der Versagungsgründe. Die in Z. 1 bis 
4 genannten Versagungsgründe sind auch von 
Amts wegen wahrzunehmen, während die in den 
Z. 5 bis 7 ,enthaltenen immer von demjenigen 
vorgebra,cht und nachgewiesen werden müssen, 
gegen den die Entscheidung geltend gemamt 
wird. 

In diesem Artikel und in einigen folgenden 
Bestimmungen des Vertrag,es wird wiederholt 
der Begriff "ersuchter Staat" verwendet. Darun
ter ist der Vertragsstaat zu verstehen, in dem 
die im anderen Vertragsstaat gefällte Entschei
dung' geltend gemacht wird. Unter dem eben
falls verwendeten Begriff "ersuchtes Gerimt" ist 
das Gericht zu verstehen, bei dem die im ande

Gerichtsba,rkeit auch nicht ,unterworfen hat. 
Maßgebender Zeitpunkt ist hier die' Fällung der 
Entsmeidung durch das Ursprungs'gerimt. Der 
andere Fall ist gegeben, wenn die Partei, gegen 
welche die Entscheidung geltend gemacht wird, 
im ersumten Staat völkerrechtliche Immunität 
von der dortigen Gerirotsbarkeit genießt. Maß-
geblicher Zeitpunkt ist hier die G"ltendmac.l1Ung 
der Entscheidung im ersumten Staat. Die Immu
nität kann sowohl auf völkerrechtlichem Ge
wohnheitsrecht beruhen als auch auf zwischen
staatlichen Vereinbarungen (zum Beispiel dem 
Wiener übereinkommen vom 18. April 1961 
über diplomatische Beziehungen, BGBI. Nr. 66/ 
1966, oder dem Abkommen vom 11. Dezember 
1957 zwischen der Republik Osterreich und der 
internationalen Atomenergie-Organisation über 
den Amtssitz der Internationalen Atomenergie
Organisation, BGBl. Nr. 82/1958). 

Gemäß Z. 5 stellt es einen Versagungsgrund 
dar, wenn die Entscheidung das Ergebnis einer 
Gesetzumgehung ist ("resultat d'une fraude"). 
Dieser Versagungsgrund ist für ein durch das 
englische Recht beeinflußtes System über die 
Anerkennung und Vollstreckung ans.ländischer 
Entscheidungen - wie es das israelische Foreign 
Judgements Enforcement Law, 5718-1958, dar
stellt - typism ("judgment obtained by fraud", 
Artikel 6 Z. 1 des vorgenannten israelisdlen 
Gesetzes). Er könnte wm Beispiel Anwendurig 
finden, wenn der Kläger ein Versäumungsurteil 
erwirkt hat, obwohl Ruhen des Verfahrens ver
einbart worden ist. 

Vom Verhältnis der Z. 6 und Z. 7 zu Artikel 4 
lit. c war bereits bei der Erläuterung der zuletzt 
genannten ;Bestimmung die Rede. 

ren Vertragsstaat gefällte Entscheidung geltend Zu Artikel 6: 
gemacht wird. 

Zu den einzelnen Versagungsgründen ist fol- Nam der Rechtsprechung verschiedener 
gendes zu bemerken: Staaten wird die Verletzung der eigenen Regeln 

des internationalen Privatrechts als Verstoß 
Der Versagungsgrund des Verstoßes gegen den gegen den ordre public angesehen. Um Aus-

ordre public (Z. 1) wäre etwa gegeben, wenn legungsschwierigkeiten zu vermeiden, erschien es 
bezüglich derselben Rechtssame bereits eine zweckmäßig, diese Frage eigens zu regeln. Hat 
rechtskräftige Entscheidung eines Gerichtes des das Ursprungsgerimt .die Vorschriften des inter
ersuchten Staates vorliegt. Die mögliche Beein- nationalen Privatrechts des ersumten Staates 
trächtigun.g der Hoheitsremte und der Siroerheit verletzt _ das heißt, wenn es seiner Entschei
des ersumten Staates ist zwar als ,eigener Ver- dung die Sa,mnormen ·eines anderen Staates 
sagungsgrund formuliert (Z. 2), inhaltlich stellt zugrunde gelegt hat, als dies die KoUisionsnor-, 
er im wesentlichen jedoch nur einen speziellen men des ersuchten Staates vorsehen -, so stellt 
Fall des Verstoßes gegen den ordre public dar. dies nach Abs. 1 keinen Grund zur Verweigerung 

Der Versagungsgrund der Streitanhängigkeit der Anerkennung oder der Vollstreckung dar. 
(Z. 3) ist nur gegeben, wenn das Verfahren vor Eine Ausnahme von diesem Grundsatz statuiert 
dem Ursprungsgericht später anhängig gemacht der Abs. 2: Hatte das Ursprungsgeiicht Vor
worden ist als das im ersuchten Staat. fragen zu beurteiLen, die sich auf die in Artikel 1 

Der in Z. 4 enthaltene Versagungsgrund um- Abs. 2 angeführten Rechtsgebiete beziehen (zum 
faßt zwei FälLe. Der eine liegt vor, wenn die Beispiel die Frage des a;ufrechten Bestandes einer 
beklagte Partei nam den Regeln des Völker-I Ehe oder die Frage der Abstammung) und hat 
rechtes im Ursprungsstaat Immunität von der es diese Vorfragen unter Verletzung der Kolli
dortigen Gerichtsbarkeit besessen und sich dieser sionsnormen des ersuchten Staates gelöst, so 
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kann aus diesem Grunde die Anerkennung oder I § 104 Abs. 1 der JN ist es jedoch nicht erfor
die Vollstreckung verweigert werden, außer die ,derlich, daß die Vereinbarung auch urkundlich 
Einhaltu~.g der. Kollisionsre?eln des erS'Uchten t nachgewiesen werden kann. . 
Staates hatte bel' der BeurteIlung der Vorfragen Unter "Zuständigkeit des Ursprungsgerichts" 
zu demselben Ergebnis geführt. im Sinne der Z. 4 ist sowohl die innerstaatliche 

Zu Artikel 7: 

Durch diese Bestimmung wird klaf'gestellt, 
dag im Zuge der Anerkennung oder der Voll
streckung in eine meritorische überprüfung der 
Entscheidung (revision au fond) nicht eingetre
ten werden darf. Dies gilt sowohl für die in 
der Entscheidung enthaltenen Feststellungen in 
tatsächlicher Hinsicht als auch für die rechtliche 
Beurteilung. 

Zu Artikel 8: 

Diese Bestimmung soll verhindern, daß der 
Beklagte die Anerkennung, insbesondere aber 
die Vollstreckung, dadurch ersrowert oder ver
zögert, daß er bereits in der Entscheidune: des 
U rsprungsgerichres enthaltene Ta tsachen fe;~steJ
lungen, die der Zuständigkeit dieses Gerichtes 
als Grundlage gedient haben, bestreitet. Zum 
Schutze der säumigen IJartei wurde jedoch in 
Ans,ehung der Versäumnisentsch,eidungen eine 
Ausnahme gemacht. 

Bei den in diesem Artikel bezogenen Feststel
lungen in tatsächlicher Hinsid},t kommt es nur 
darauf an, daß sie in der Ausfertigung der Ent
scheidung enthalten sind, es i~t jedoch unerheb
lich, an welcher Stelle der Entscheidung sie auf
scheinen. 

Zu Artikel 9: 

Hier wird bestimmt, in welchen Fällen die 
internationale Zuständigkeit des Ursprungs
gerimtes im Sinne des Vertrages gegeben ist. Die 
in diesem Artikel enthaltenen Tatbestände be
gründen keine innerstaatlid1e Zuständigkeit -
wenn sie auch innerstaatlimen Bestimmungen 
über die Zuständigkeit vielfach entsprechen -, 
sondern enthalten lediglich Regeln für die Be
urteilung der Zuständigkeit im Verhältnis zwi
schen den beiden Staaten. Bei der Prüfung, ob 
eine im anderen Staat ergangene Entscheidung 
anzuerkennen ist, sind daher nur die Zuständig
keiten gemäß Artikel 9 zu beachten. Bei der 
Prüfung durch das Ursprung~gericht, ob für eine 
Klage die (örtliche) Zuständigkeit gegeben ist, 
spielt dieser Zuständigkeitskatalog hingegen 
keine RoHe; hier ist nur das innerstaatliche 
Recht anzuwenden. 

Die Z. 2 deckt sich im wesentlichen mit § 87 
Abs. 1 und 2 der Jurisdiktionsnorm. 

Bei Vorliegen einer Gerichtsstandvereinba.rung 
(Z. 3) ist lediglich zu prüfen, ob die Vereinba
rung ausdrücklich gewesen ist. Abweichend von' 

Zuständigkeit des Ursprungsstaates als auch die 
Zuständigkeit im Sinne des Vertrages (Artikel 9 
Z. 1 bis 3, Z. 5 bis 7) zu verstehen. Die Zustän
digkeit des Ursprungsgerichtes kann nach dem 
innerstaatlichen Recht des Ursprungsstaat,es ge
geben, nicht jedoch durch die vorgenannten Tat
bestände des Vertrages gedeckt sein (etwa wenn 
in Osterreich das Gericht bloß auf Grund des 
Fakturengerichtsstandes gemäß § 88 Abs. 2 JN 
oder auf Grund des Vermägensgerichtsstandes 
gemäg § 99 JN angerufen wird). In diesen Fällen 
wäre die Bestreitung der innerstaatlichen Zustän
digkeit in dem Verfahren vor dem Titelgericht 
aussichtslos und möglicherweise sogar mit 
Kostenfolgen verbunden. Bestreitet der Beklagte 
jedoch lediglich die Zuständigkeit im Sinne des 
Vertrages, so hat das für den Prozeß selbst zwar 
keine Bedeutung, schließt aber die Anerkennung 
und die Vollstreckung im anderen Vertragsstaat 
aus (exceptio incompetentiae internationalis). 

Die gemäß Z. 6 anzuerkennende Zuständigkeit 
für l\.lagen aus Delikten und Quasidelikten ist 
im österreichi9chen Recht nur ausnahmsweise 
ausgefüllt, so vor allem für den Bereich der 
Haftung für den Ersatz von Schäden aus U nfäl
len beim Betrieb von Eisenbahnen und Kraft
fahrzeugen (§ 20 des Eisenbahn- und Kraftfahr
zeughaftpflichtgesetzes, BGBl. Nr. 48/1959). 

Für die Z. 7 ist es nicht erforderlich, daß die 
Klage und die Widerklage zueinander etwa im 
Verhältnis der Konnexität oder der Kompen
sabilität stehen. Der Tatbestand der Z. 7 geht 
auch insoweit über § 96 der JN hinaus, als er 
nidTt nur für die Widerklage eine bei selbstän
diger Geltendmachung des (Wider-) Klagebegeh
rens nicht gegebene Zuständigkeit statuiert, son
dern auch umgekehrt das Ur~prungsgericht für 
die Hauptklage zuständig werden läßt, wenn 
eine Widerklage eingebrad1t wird, auf die einer 
der in den Z. 1 bis 6 angeführten Zuständigkeits
tatbestände Anwendung findet. 

Zu Artikel 10: 

Auch bei Vorliegen eines im Artikel 9 genann
ten Zuständigkeitstatbestandes ist die Zuständig
keit des UrsprungsgeridTtes dann nimt gegeben, 
wenp. für die Streitigkeit auf Grund des inner
staatlich,en Rechtes des ersumten Staates die Ge
richte dieses Staates ausschließlich zuständig sind 
(Abs. 1) oder wenn für .die Streiügkeit auf 
Grund einer Vereinbarung der Parteien oder 
eines im Verhältnis zum ersuchten Staat in 
Kraft stehenden zwischenstaatlichen Vertrages 
die Gerichte .eines dritten Staates zuständig sind 
(Abs. 2). Es ist hiebei ohne Bedeutung, ob die 
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allfälligen Entscheidungen der vorerwähnt~n 
Gerichte des dritten Staates im ersuchten Staat 
anerkannt und vollstreckt werden können. 

Als zwischenstaatliche Abkommen, auf Grund 
der die ausschließliche Zuständigkejt der Ge
richte eines dritten Staates gegeben sein kann, 
kommen für Osterreich zum Beispiel in Betracht: 
Artikel 1 des übereinkommens vom 19. Mai 
1956 über den Befärderungsvertrag im inter
nationalen Straßengüterverkehr (CMR), BGBL 
Nr. 138/1961, Artikel 28 des Abkommens vom 
12. Oktober 1929 zur Vereinheitlichung von 
RegeLn über die Beförderung im internationalen 
Luftverkehr (Warschauer Abkommen), BGBL 
Nr. 286i1961, sowie verschiedene Abkommen 
über den erleichterten Durchgangsverkehr In 

grenznahen Gebieten. 

Zu Artikel 11: 

_ Die vorzulegenden Urkunden sind jene, die 
zum Nachweis der in Artikel 4 genannten posi
tiven Voraussetzungen für die Anerkennung und 
die Vollstreckung erforderlich sind. 

Unter dem in lit. c verwendeten Begriff 
"Rechtsmittel" ist - ebenso wie in Artikel 4 
lit. b - jedes ordentliche, das heißt die Voll
streckung hemmende Rechtsmittel zu yerstehen. 

Zu Artikel 12: 

Mit der im Abs. 1 enthaltenen Regelung wird 
dem im internationalen Verfahrensrecht allge
mein gültigen Grundsatz entsprochen, daß ein 
Verfahren immer nach der lex fori abgewickelt 
wird. 

Unter einem in den Anwendungsbereich des 
Vertrages fallenden Rechtsstreit (Abs. 3) ist ein 
solcher zu verstehen, dessen Entscheidung nach 
den Bestimmungen des Vertrages anzuerkennen 
Ist. 

Zu Artikel 13: 

Die Berücksichtigung der Streitanhängigkeit 
im anderen Staat entspricht der österreichischen 
Vertragspraxis der letzten Zeit; siehe hiezu die 

zu I zitierten Verträge mit der Bundesrepublik 
Deutschland (Artikel 17), mit den Niederlanden 
(Artikel 9) und mit der Schweiz (Artikel 8). 

Der vorliegende Artikel läßt zwei Möglich
l}eiten zu, die Streitanhängigkeit zu berücksichti
gen. Entweder hat das Gericht die Entscheidung 
überhaupt abzulehnen oder das Verfahren ist zu 
unterbrechen, sofern letzteres nach innerstaat
lichem Recht zulässig ist und dem Gericht für 
zweckmäßig erscheint. Diese letztere Möglichkeit 
mit ihrem dem Gericht gewährten weiten Er
messensspielraum steht allerdings nur dem israeli
schen Richter offen (bei begründeter Einrede der 
Streitanhängigkeit gibt das israelische Ver
fahrensrechtauch die Möglichkeit der Ver
fahrensunterbrechung). Nach österreichisehern 
Recht ist in einem solchen Fall ausnahmslos mit 
der Zurückweis,ung der Klage vorzugehen (§ 233 
Abs. 1 ZPO.). 

Zu Artikel 14: 

Bei Titeln, die sowohl nadl dem vorliegenden 
Vertrag als auch auf Grund anderer im Verhält
nis zwischen Osterreich und Israel in Geltung 
stehender zwischenstaatlicher Verträge anzuer
kennen oder ·zu vollstrecken sind, kann die An
erkennung und die Vollstreckung nach Wahl 
dessen, der sie begehrt, auf Grund jedes der 
zwischen den beiden Staaten in Geltung stehen
den und im gegebenen Fall anwendbaren Instru
mente beantragt werden. 

Aneinsd1lägigen Bestimmungen anderer im 
Verhältnis zwischen österrei:ch und Israel in Gel
tung stehender Abkommen kommen derzeit nur 
die Artikel 18 und 19 des Haager Prozegüher
einkommens 1905, RGBI. Nr. 60/1909, in Be
tracht. 

Zu Artikel 15: 

Der Zeitpunkt, in dem eine gerichtliche Ent
sCheidung rechtskräftig wird, ist für die zeitliche 
Abgrenzung ohne Bedeutung. 

Zu den Artikeln 16 und 17: 

Diese Artikel enthalten die üblichen Sd11uß
bestimmungen. 
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